
927 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Unterrichtsausschusses 

über die Regierungsvorlage (859 der,Beila
gen):: Bundesgesetz über den l<.unstförderungs
beitng (Kunstförderungsbeitragsgesetz 1981) 

Das Kunstförde~ungsbeitragsgeseiz, BGBI. 
Nr. 13111950, in der Fassung der Novelle BGBI. 
Nr. 30111968 beauftragt den Bundesminister für 
Unterricht, den Bund~santeil aus dem Kunstförde
rungsbeitrag zur' Gänze für Zwecke der Kuristför
derung zu, verwenden. Entsprechend diesem Auf
trag. hat der, Bundesminister für Unterricht zu 
Lasten dieses Bundesanteiles stets Förderungen auf 
allen Gebieten der Kunst, darunter auch auf den 
Gebieten der, Denkmalpflege und der Museen, 
gesetzt. Die V oUziehung in diesen Angelegenheiten 
obliegt aber seit dem Inkrafttieten des Bundesgeset
zes BGBI. Nr.205/1970 dem Bundesmirtister für 
Wisslenschaft und Forschung; die auch weiterhin 
wünschenswerte Förderung' von Vorhaben der 
Denkmalpflege und ,der Ml,lseeri ist daher seit die
sem Z:eitpunkie nicht me~r gese,tzlich gedeckt. 

Die Regierungsvorlage sieht die Verwendung 
eines Teiles, des Erträgnisses aus deJ;ll Bundesanteil 
am Kunstförderungsbeitrag durch denBundesmini
ster für Wissenschaft und Forschung vor und paßt 
damit das Gesetz an die zurzeit wirksame Kompe
tenzaufteilung zwischen den Bundesministerien an. 
Ebenso sieht die Regierungsvorlage eine Erhöhung 
des Beitrages von 20 S auf.40 S vor und paßt damit 
die Höhe des Beitrages der Erhöhung des Verb rau
cherpreisindex in der Zeit vom April 1968 bis zum 
April 1981 um 110,2 Prozent an. Bei dieser Gele-
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genheit wird auch eine Erweiterung des Kunstför
derungsbeirates vorgesehen, die vor allem Vertre
tern der Künste, freiberuflich Tätigen und Dienst
nehmern, eine Mitsprache, bei der Verwendung des 
Kunstförderungsbeitrages einräumen soll., 

Der'lJnte~richtsausschuß,hat die g~ge~slä.~dliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am' •. Dezem
ber 1981 der Vorberatunguntetzogen: An der sich 
an' die Ausführungen des Berichtentattersanschlie
ßenden Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
S t e i il bau e r; Dr. Sc hn eil, ", Ber g ItU n n, 
Pet er, der Ausschußobmann Abgeordneter DipL
Ing. Dr. L e it n er sowie der Bundesminister fUr 
Unterricht und Kunst Vizekanzler De. Si n ö -
watz. 

Von d'en Abgeordneten Dr. Sc h n eil, Dipl.
Ing, Dr. Lei,tner; ,Bergmann, Stein
bauer, Dr.S c h n eil und Steinbauer, Dr~ 
S c h n e I I wi.lrdendrei gemeinsame Abänderungs
anträge betreffend die §§ 2 Abs; 1, 2 Abs~ 2 26,2 
Abs. 2 Z7 und §2 Abs. 3 eingebracht. 

. Bei der Abstimmung wurde der, gegenständliche 
Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der ober
wähnten drei gemeinsamen Abänderungs3nträge 
mit Stimmenmehrheit angenommen. ' 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Unter
richtsausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG es e tz -
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. ' 

Wien, 19811204 

Dipl.-Ing. Dr. Leitner 

Obmann 
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2 927 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, Über den 
Kunstförderungsbeitrag (Kunstförderungsbei

tragsgesetz 1981) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Die Inhaber einer unbefristeten Rund
funk-Hauptbewilligung haben an den Bund jährlich 
eine Abgabe in der Höhe von 40,- S zu entrichten 
(Kunstförderungsbeitrag). 

(2) Der Kunstförderungsbeitrag ist eine gemein
schaftliche Bundesabgabe (§ 6 Z 2 lit. ades Finanz
Verfassungsgesetzes 1948). Der um die Einhe
bungsvergütung verminderte Abgabenertrag ist 
zwischen dem Bund und den Ländern im Verhält
nis 70 :30 aufzuteilen. Die Auf teilung auf die einzel
nen Länder hat nach der Volkszahl (§ 8 Abs. 3 
erster und zw.eiter Satz des Finanzausgleichsgeset
zes 1979, BGBL Nr. 673/1978) zu erfolgen. 

(3) Die Post- und Telegraphenverwaltung ist 
berechtigt, als Vergütung für die Einhebung 4 vH 
des Gesamtbetrages der eingehobenen Kunstförde
rungsbeiträge einzubehalten. 

(4) 85 vH des Erträgni~ses aus dem Bundesanteil 
am Kunstförderungsbeitrag sind vom Bundesmini
ster für Unterricht und Kunst, das restliche Erträg
nis ist vom Bundesminister für Wissenschaft und 
'Forschung für Zwecke der Kunstförderung zu ver
wenden. 

§ 2.(1) Zur Beratung des B.undesministers für 
Unterricht und Kunst und des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung über die Verwendung 
des Kunstförderungsbeitrages ist ein Beirat einzu
richten, der aus einem vom Bundesminister für 
Unterricht und Kunst bestellten Vorsitzenden oder 
dessen Stellvertreter und aus 20 Mitgliedern sowie 
der gleichen Zahl von Ersatzmitgliedern besteht. 

(2) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Beira
tes sind vom Bundesminister für Unterricht und 
Kunst jeweils auf die Dauer von drei Jahren zu 
bestellen: 

1. vier Mitglieder (Ersatzmitglieder) auf Vor
schlag der Länder; 

2. je ein Mitglied (Ersatzmitglied) auf Vorschlag 
der repräsentativen Vereinigungen der Städte 
und Gemeinden; 

3. je ein Mitglied (Ersatzmitglied) auf Vorschlag 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirt
schaft, der Präsidentenkonferenz der Land
wirtschaftskammern Österreichs, des Öster
reichischen Arbeiterkammertages, der 
römisch-katholischen Kirche und der evange
lischen Kirche AB und HB in Österreich; 

4. ein Mitglied (Ersatzmitglied) auf Vorschlag 
der Bundeskonferenz der Kammern der freien 
Berufe; 

5. je ein Mitglied (Ersatzmitglied) auf Vorschlag 
des Bundesministers für Finanzen und des 
Bundesministers für Wissenschaft und For
schung; 

6. ein Mitglied (Ersatzmitglied) als Vertreter des 
Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst; 

7. vier Mitglieder (Ersatzmitglieder) als Vertre
ter der Bereiche der Künste. Bei der: Bestel
lung dieser Mitglieder (Ersatzmitglieder) ist 
insbesondere auf Vorschläge von repräsentati
ven Einrichtungen bzw. Organisationen aus 
dem Bereiche der Künste Bedacht zu nehmen. 
Der Bundesminister für Unterricht. und Kunst 
hat durch Verordnung zu bestimmen, welche 
Einrichtungen bzw. Organisationen im Hin
blick auf ihre Aufgaben, ZielsetzUngen und 
Mitglieder für die Bereiche der Künste als 
repräsentativ anzusehen sind; 

8. ein Mitglied (Ersatzinitglied) auf Vorschlag 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. 

(3) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
hat den gemäß Abs. 1 und 2 eingerichteten Beirat 
nach Maßgabe der Erfordernisse, jedoch minde
stens jährlich einmal, einzuberufen. Zur Beschluß" 
fähigkeit des Beirates ist die Anwesenheit von min
destens der Hälfte seiner Mitglieder (Ersatzmit
glieder) notwendig. Der Beirat faßt seine 
Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 
Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist ehren
amtlich. 
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§ 3. Die Einhebung und zwangsweise Einbrine 

gung sowie die Befreiung von dieser Abgabe obliegt 
der Post- und Telegraphenverwaltung nach densel
ben Vorschriften, die für die. Rundfunkgebühr und· 
für das Programm-(Rundfunk-)Entgelt (§ 20 des 
Bundesgesetzes vom 10.Juli 1974, BGBI. Nr.397, 
übet die Aufgaben und die Einrichtung des Öster
reichischen Rundfunks) gelten. 

§ 4. Das Kunstförderungsbeitragsgesetz 1950, 
BGBI. Nr. 131, in der Fassung des Bundesgesetzes 
vorn 21. Juni 1968, BGBI. Nr. 301, tritt außer Kraft. 

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. hinsichtlich des § 1 Abs. 4 der Bundesminister 
für Unterricht und Kunst und der Bundesmi
nisterfür Wissenschaft und Forschung; 
jeweils in dem dort bezeichneten Umfang; 

2. hinsichtlich des § 2 der Bundesminister für 
Unterricht und .Kunst im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung; 

3. hinsichtlich des § 1 Abs. 3 der Bundesminister 
für Verkehr; 

4. hinsichtlich des § 3 der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Verkehr; 

5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Finanzen. 
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